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Ansichten über Forst-Taxationen «nd Be-

àriebs-Regnlirnngen in der Schweiz»

In Anbetracht dcr noch schr mangelhaften forstlichen
Einrichtungen in unseren schweizerischen Forstvcrhältnissen und
der großen Schwierigkeit die cö stctöfort haben wird die Ge-
mcindö- und Korporationö-Wälder nicht nur unter
eine allgemeine forstliche Oberaufsicht dcS Staates zu bringen,
sondern auch eine forsttechnische Leitung der Waldwirthschaft
daselbst einzuführen — welche einzig und allein zum
g e w ü n s eh t en Ziele f ü h rcn k a n n — in Airbctracht endlich,
daß unter allen Umständen alle Betriebs- und Wirthschaft»?--

Einrichtungen möglichst einfach und wohlfeil sein müssen geht einst-
weilen noch meine Ansicht über die Einführung der Forstlaratoncn
dahin, daß nur da wo technisch gebildete Forstmänner die Be-
wirthschafiung einzelner GcmeindSwaldungen versehen, eine

speziellere Forstabschätzung und eine Betricbö-Ncgulirung nach

nach dem Fachwcrk oder nach dem Zuwachs gewichtigen Er-
folg haben werde, (deren Werth und Nutzen ich übrigens prin-
zipiell durchaus anerkenne, wenn ein solches Operat von allen
künstlichen, dcr Natur dcö Waldeö widersprechenden mache-

mathischen Floskeln frei bleibt). — Sehen wir aber von solchen

großem GemcindS- und meistens Stadtwaldungcn ab, die sich

in einem so günstigen Verhältniß befinden, daß sie einen eigenen

geprüften Forstmann anstellen können, dessen ganze Zeit dem

betreffenden Walde gewidmet werden kann, so werden wir den

übrigen, weitaus größten Theil der Gemeinden und ihrer respek-

tiven Wälder in einem Verhältniß vorfinden, in welchem jede

Anwendung einer, wenn auch der Wissenschaft am meisten ent-
sprechenden Taxation und Betriebsregulirung eine vor der Hand
noch ver früh etc sein und bleiben wird. Wir dürfen diese

unsere GcmcindS-Vcrhältnisse und ihrer Wälder nicht mit den-

jenigen Deutschlands verwechseln und was dort anwendbar
und gut ist, auch hier sofort einführen wollen, wir müssen

uns vorerst mit dem begnügen, was durchführbar ist und als
ein erster Schritt zur besseren Forstwirthschaft angesehen werden
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darf. Nach Maaßgabe des Fortschrittes und der bessern Ein-
ficht werden nach weiteren 30—59 Jahren die wissenschaftlicher

begründeten Taxationen und BetricbS-Einrichtungen dann auch

in denjenigen GemcindSwäldern Platz greifen kennen, wo jetzt

nur gleichsam die Anlage zu einer Bctricbsrcgulirung und zur
Erhaltung des Nachhalt-Ertrages eingeführt werden kann.

Weitaus die meisten Gemeinde-Wälder crmangeln einer genauen
Vermessung und forstlichen Chartirung und hierin liegt der

größte Uebclstand, denn ohne diese Grundmaterialien fährt man
mit allen Operationen im Walde planlos umher, während wenn
diese Basis einmal festbegründet vorliegt, auch ohne Taxation,
auf die Fläche basirt bereits eine nachhaltige Nutzung cingc-

richtet werden kann, die vor der Hand alles erfüllt waö wir
nur wünschen können, vorausgesetzt, daß zugleich eine Betriebs-

regulirung oder ein Wirthschaftöplan die Hiebsführung regelt,
damit dieselbe auf den Normalzustand der Bestände möglichst

hinarbeitet. Meine Ansicht geht daher entschieden dahin, daß

im Hinblick auf die Allgemeinheit der Gemeindswälder in der

Schweiz cS vor der Hand durchaus genügen dürfte, wenn wir
cö dahin brächten daß in denselben:
1) alle Wälder genau und gut vermarchet würden.
2) alle Wälder genau vermessen, und die einzelnen Bestände

nach Alter und Holzarten bis auf 1 Inch, herunter im
Walde verpfählt, auf den Plänen aufgenommen und deren

Flächen ausgeschieden würden.
3) Der für die betreffenden Wald-Berhältnisse gegenwärtig

passendst erscheinende Umtrieb festgesetzt und darnach und

unter Berücksichtigung der Boden-Erträge der proportionale
Flächen-Nachhalt festgesetzt würde.

4) Ein allgemeiner Wirthschaftsplan entworfen werde, der

nach Grundlage der Bcstandes-Vermesiung und der durch
den Forstmann aufgenommenen Bcstandesbeschreibung in
die verschiedenen Perioden in welche der Umtrieb zerfällt
wird, die zum Hiebe zu bringenden Abtheilungen der Ord-
nung nach einreihet — immer zugleich den künftigen Nor-
malzustand des Waldes möglichst im Auge haltend.
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5) Selbstverständlich geht mit diesem WirthschaftSplan ein

Kultur-Plan und die möglichst zweckmäßige Anlage eincS

Weg-NetzeS Hand in Hand, insofern die bestehenden Wege
demselben nicht entsprechen.

81 Forstliche Kontrolle der Erträge wird sowohl für die Durch-
forstungen als Hauptnutzungen für jede Abtheilung genau
gebucht und zugleich die in einer Abtheilung vorgcnom-
menen Kulturen und was a us den Holzbestand der Zukunft
Einfluß äußern kann, verzeichnet, um einerseits den Flächen-

Nachhalt zu überwachen, anderseits die Basis für eine

spätere genauere Taxation u. s. w. liefern zu können.

7) Hiebci schließe ich nicht auS, daß mit der BestandeS-Be-

schreibung dcS Forstmanns eine Okular-Schätzung deS Zu-
machseS und der Vorräthe Hand in Hand gehen könne,

welche jedoch nur als Nebenanhalt der Abnutzung dienen

soll — Hauptanhalt soll die Fläche bleiben.

8) Für alle Taxationen, Betriebspläne wird aber stets Haupt-
sache bleiben, daß selbe von tüchtigen Forsttcchnikern zur
Ausführung kommen und strenge überwacht werden — ein

Pfuscher kann mit der besten Wirthschafts-
Einrichtung doch nichts machen.

Personal-Nachrichten.
Kanton Waadt. Man schreibt uns aus diesem Kanton,

daß Herr Adolf von Saussure als der älteste Forst-Inspektor
des Kantonö zum Mitglied der Forstkommission auf die daselbst
schon seit mehreren Jahren erledigte Stelle ernannt wurde.
An seinem Platze wurde Herr Albert Davall zum Forstin-
spektor deö Bezirkes Lausanne von der Regierung erwählt.

Kanton Vern. Herr Rudolf Wurstemberger von
Wittikofen bei Bern wurde an die Stelle deS Herrn Marquard,
der auS GesundhcitS.Rücksichten seine Entlassung nahm, zum
Adjunkten des StadtforstmeistcrS von Graffcnricd in Bern in
der Eigenschaft als Stadt-Oberförster ernannt. Herr Wurstem-
berger hat seine Studien in Deutschland absolvirt, unter
andern Forstlehranstaltcn auch Ncustadt-EberSwalde besucht und
ein sehr gutes Forsteramen abgelegt — so daß diese Wahl eine

erfreuliche genannt werden darf.
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